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r 4 ) Justiz - Canzley - Bekanntma¬
chung vom 12tenApril 1824 . / xubl.
am nssten ejll.

Vorschriften « -- Durch ein höchstes Refcript vom 29 stell
t -rS ?aaAund - " ober 182z . ist außer Zweifel gesetzt : daß
Comnn'mal -Ab- die nach erkanntem Concurse , wahrend des

LEur ' maffê ^ ^ bis zum Verkaufe des Con-
cursguts , fällig werdenden Vrandcasscngelder,
so wie andere Staats - und Commünal -Abga-
ben , nicht in den ConcurS gehören , und , gleich
anderen ousridus readibus , nicht profitirt
zu werden brauchen , sondern als eine Schuld
der Masse anzuschen sind , für deren Bezah¬
lung , sobald der Einnehmer wegen des Be-
laufs derselben dem Concursgerichte bestimmte
Anzeige gemacht hat , dieses durch angemessene
Aufgaben an den Cnrator der Coneursmasse
oder durch sonstige geeignete Verfügungen , sor¬
gen muß,  widrigenfalls dem Einnehmer ge¬
gen die Masse eben die Maßregeln zu ergrei¬
fen unbenommen ist , die ihm nach den beste¬
henden Gesetzen außer dem Concursfalle zu-
stehen . Dahingegen müssen alle aus der Zeit
vor erkanntem Concurse rückständigen Staats-
nnd Eommüistal -Abgabcn ohne Ausnahme,
durch eine vom Amte attestirte Eingabe deS
Amts - Einnehmers im Angabetcrmin prosi-
tirt werden , damit die in den beydcn letzten
Jahren vor erkanntem Concurse fällig gcwor-
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